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Aufgrund von 8 36 Absatz 1 des Gesetzes Uber die Freiheit der Hochschulen im Freistaat Sachsen
(Sachsisches Hochschulfreiheitsgesetz - SachsHSFG) in der Fassung der Bekanntmachung vom
15. Januar 2013 (SachsGVBI. S. 3), das zuletzt durch Artikel 11 des Gesetzes vom 29. April 2015
(SachsGVBI. S. 349, 354) geandert worden ist, i. V. m. der Verordnung des Sachsischen
Staatsministeriums fur Kultus Uber die Erste Staatsprifung fir Lehramter an Schulen im Freistaat
Sachsen (Lehramtsprifungsordnung | - LAPO I) vom 29. August 2012 (SachsGVBI. S. 467) erlasst
die Technische Universitat Dresden die nachfolgende Studienordnung als Satzung.
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§1
Geltungsbereich

Diese Studienordnung regelt auf der Grundlage des Sachsischen Hochschulfreiheitsgesetzes und
der Priafungsordnung Ziel, Inhalt, Aufbau und Ablauf des Studiums der Beruflichen Fachrichtung
Sozialpadagogik im konsekutiven Master-Studiengang Hoheres Lehramt an berufsbildenden
Schulen an der Technischen Universitdt Dresden. Sie erganzt die Studienordnung fiur den
konsekutiven Master-Studiengang Hoheres Lehramt an berufsbildenden Schulen vom
21. Oktober 2018 in der jeweils geltenden Fassung.

§2
Ziele des Studiums

(1) Ziel des konsekutiven Master-Studiums ist es, in erster Linie auf die Tatigkeit an einer
berufsbildenden Schule vorzubereiten bzw. die Basis fur eine Promotion zu legen.

(2) Mit dem Master-Studium haben die Studierenden die fachlichen, berufsfelddidaktischen,
methodischen und sozialen Kompetenzen erworben, die fur wissenschaftliches Arbeiten in der
Beruflichen Fachrichtung Sozialpadagogik unabdingbar sind. Sie sind in der Lage, die
Besonderheiten, Grenzen, Terminologien und Lehrmeinungen ihres Fachgebietes zu definieren
und zu interpretieren. Sie haben Kreativitat, Innovationsbereitschaft und die Fahigkeit zum
wissenschaftlichen Arbeiten unter Beweis gestellt. Sie kdnnen eine wissenschaftliche Laufbahn
einschlagen, dabei weitgehend selbstgesteuert und/oder autonom eigenstandige forschungs-
und anwendungsorientierte Projekte durchfthren.

(3) Die Absolventen haben die flr das berufspadagogische Arbeitsfeld, insbesondere die fur den
Einsatz in berufsbildenden Schulen erforderlichen Qualifikationen und Kompetenzen erworben,
die sie kritisch einordnen, bewerten und vermitteln - auch in neuen und unvertrauten
Situationen anwenden - kénnen. Zu lebenslangem Lernen und zur Teamarbeit sind sie befahigt.

§3
Lehr- und Lernformen

(1) Der Lehrstoff ist modular strukturiert. In den einzelnen Modulen werden durch Vorlesungen,
Seminare, Ubungen, Kleingruppenprojekte, Laborpraktika, Blockpraktikum, Tutorien sowie
Exkursionen Lehrinhalte vermittelt bzw. Lerninhalte erworben.

(2) In Vorlesungen werden fachwissenschaftliche und berufsfeldwissenschaftliche Vertiefungen
vermittelt. Seminare und Ubungen erméglichen den Studierenden - nach vorausgegangenem
Selbststudium - unter Anleitung selbstbestimmt Problemstellungen zu I6sen und dabei auch
soziale Kompetenzen zu erwerben. Die Projektbearbeitung dient dem ganzheitlichen,
eigenstandigen Lernen im Team, sie fordert die Kreativitat und zeichnet sich durch einen
doppelten Sozialcharakter aus. Laborpraktika dienen der Fundierung und Erganzung des
theoretisch Erarbeiteten und zielen auf systematisches Erlernen von Fertigkeiten sowie die
Beherrschung von Arbeitstechniken ab. Praktika dienen der Fundierung und Erganzung des
theoretischen Erarbeiteten und zielen auf systematisches Erlernen von Fertigkeiten sowie die
Beherrschung von Arbeitstechniken ab. Das Blockpraktikum dient der Integration von Theorie
und Praxis sowie dem Kennenlernen, Erproben und Reflektieren der Unterrichtspraxis sowie der
Analyse der Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen im Bereich berufsbildender Schulen. Es
umfasst die selbststandige Planung, Durchfihrung und Auswertung von Unterricht in der
Schulpraxis unter besonderer Berucksichtigung allgemein didaktischer und
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berufsfelddidaktischer Kenntnisse, Fahigkeiten und Fertigkeiten. In Tutorien erwerben die
Studierenden Qualifikationen zum wissenschaftlichen Arbeiten und werden auf ihren Einsatz in
berufsbildenden Schulen vorbereitet. Exkursionen vermitteln einen Einblick in einschlagige
Institutionen und Einrichtungen, insbesondere in deren Arbeits- und Produktionsprozesse. Das
Selbststudium dient dem Lesen und Recherchieren von Fachliteratur, der eigenstandigen Vor-
und Nachbereitung der unterschiedlichen Lehrinhalte sowie der Vorbereitung auf Prufungen, der
Erarbeitung von Texten u. a.

§4
Aufbau, Struktur und Durchfiihrung des Studiums

(1) Das Studium der Beruflichen Fachrichtung Sozialpadagogik ist modular aufgebaut. Das
Lehrangebot ist auf vier Semester verteilt. Im vierten Semester ist die Master-Arbeit anzufertigen.

(2) Das Studium der Beruflichen Fachrichtung Sozialpadagogik umfasst vier Pflichtmodule, mit
jeweiligen Wabhlpflichtanteilen, die eine Schwerpunktsetzung nach Wahl der Studierenden erlauben.
Hinzu kommt im Falle der entsprechenden Entscheidung im Profilbereich gemal § 6 Absatz 2
Studienordnung des Master-Studienganges Hoheres Lehramt an berufsbildenden Schulen das der
Beruflichen Fachrichtung Sozialpadagogik zugeordnete Wahlpflichtmodul (Profilmodul).

(3) Wesentlicher Bestandteil des Studiums der Beruflichen Fachrichtung Sozialpadagogik sind die
Schulpraktischen Studien in Form des Blockpraktikums, welches das Modul MA-SP1-M02 ausmacht.

(4) Inhalte und Qualifikationsziele, umfasste Lehr- und Lernformen, Voraussetzungen,
Verwendbarkeit, Haufigkeit, Arbeitsaufwand sowie Dauer der einzelnen Module einschlie3lich des der
Beruflichen Fachrichtung Sozialpadagogik zugeordneten Profilmoduls sind den
Modulbeschreibungen (Anlage 1) zu entnehmen.

(5) Die Lehrveranstaltungen werden in deutscher Sprache abgehalten.

(6) Die sachgerechte Aufteilung der Module auf die einzelnen Semester, deren Beachtung den
Abschluss des Studiums in der Regelstudienzeit ermdglicht sowie Art und Umfang der jeweils
umfassten Lehrveranstaltungen sind dem beigefligten Studienablaufplan (Anlage 2) zu entnehmen.

(7) Der Studienablaufplan kann auf Vorschlag der Studienkommission durch den Fakultatsrat
geandert werden. Das aktuelle Angebot an Wahlpflichtanteilen ist zu Semesterbeginn fakultatsublich
bekannt zu machen. Der geanderte Studienablaufplan gilt fUr die Studierenden, denen er zu
Studienbeginn fakultatstblich bekannt gegeben wird. Uber Ausnahmen zu Satz 3 entscheidet auf
Antrag der zustandige Prufungsausschuss.

§5
Inhalte des Studiums

(1) Das Master-Studium der Beruflichen Fachrichtung Sozialpadagogik ist durch die Module
»Bildungsprozesse im Lebenslauf” und »Sozialpadagogisches Projekt”  starker
forschungsorientiert und konzeptionsgestaltend auf die Sozialpddagogik angelegt, wahrend die
weiteren Module starker anwendungsorientiert im Hinblick auf den Einsatz in berufsbildenden
Schulen ausgerichtet sind.



(2) Inhalte des Studiums sind Aussagensysteme, Ansatze und Methoden einer Wissenschaft,
insbesondere der Sozialpadagogik mit einem Bezug auf Bildung sowie Kommunikation und
Lernférderung im einschldgigen Berufsfeld. Weitere Inhalte des Studiums sind
berufsfelddidaktische Vertiefungen und lernfeldorientierter Unterricht. Dabei wird insbesondere
den Reflexionsprozessen in ausgewahlten erzieherischen Berufen, der Klientenorientierung und
dem Sozialraumaspekt Rechnung getragen.

§6
Leistungspunkte

(1) Leistungspunkte dokumentieren die durchschnittliche Arbeitsbelastung der Studierenden
sowie ihren individuellen Studienfortschritt. Ein Leistungspunkt entspricht einer Arbeitsbelastung
von 30 Stunden. In der Regel werden pro Studienjahr 60 Leistungspunkte vergeben, d. h.
30 Leistungspunkte pro Semester. Durch die nach Art und Umfang in den Modulbeschreibungen
bezeichneten Lehrveranstaltungen sowie Studien- und Prufungsleistungen, als auch durch
Selbststudium kénnen in der Beruflichen Fachrichtung Sozialpadagogik insgesamt
30 Leistungspunkte erworben werden. Entscheidet sich der Studierende im Profilbereich fur die
Berufliche Fachrichtung Sozialpadagogik, werden weitere funf Leistungspunkte erworben. Wird
die Master-Arbeit in der Beruflichen Fachrichtung Sozialpadagogik angefertigt, werden fir sie
19 Leistungspunkte und fiir das Kolloquium ein Leistungspunkt erworben.

(2) In den Modulbeschreibungen (Anlage 1) ist geregelt, wie viele Leistungspunkte durch ein
Modul jeweils erworben werden kénnen und unter welchen Voraussetzungen dies im Einzelnen
moglich ist. Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprifung bestanden wurde.
§ 28 der Prufungsordnung bleibt davon unberuhrt.

§7
Studienberatung

(1) Die allgemeine Studienberatung erfolgt durch die Zentrale Studienberatung der Technischen
Universitat Dresden und erstreckt sich auf Fragen der Studienmdglichkeiten,
Einschreibmodalitaten und allgemeine studentische Angelegenheiten. Eine
studiengangsbezogene Studienfachberatung wird durch das Zentrum fur Lehrerbildung, Schul-
und Berufsbildungsforschung und das Praktikumsbuiro angeboten. Die studienbegleitende
fachliche Beratung obliegt der Beruflichen Fachrichtung bzw. dem Fach Sozialpadagogik. Diese
fachliche Studienberatung unterstitzt die Studierenden insbesondere in Fragen der
Studiengestaltung und der Durchflihrung der Praktika.

(2) Zu Beginn des dritten Semesters hat jeder Studierende, der bis zu diesem Zeitpunkt noch
keinen Leistungsnachweis erbracht hat, an einer fachlichen Studienberatung teilzunehmen.

§8
Anpassung von Modulbeschreibungen

(1) Zur Anpassung an geanderte Bedingungen kénnen die Modulbeschreibungen im Rahmen
einer optimalen Studienorganisation mit Ausnahme der Felder ,Modulname”, ,Inhalte und
Qualifikationsziele”, ,Lehr- und Lernformen”, ,Voraussetzungen flir die Vergabe von
Leistungspunkten” sowie ,Leistungspunkte und Noten” in einem vereinfachten Verfahren
geandert werden.



(2) Im vereinfachten Verfahren beschlie3t der Fakultatsrat der Fakultat Erziehungswissenschaften
die Anderung der Modulbeschreibung auf Vorschlag der Studienkommission. Die Anderungen
sind fakultatsublich zu veroéffentlichen.

§9
Inkrafttreten und Veréffentlichung

Diese Studienordnung tritt mit Wirkung vom 1. Oktober 2010 in Kraft und wird in den Amtlichen
Bekanntmachungen der Technischen Universitat Dresden veréffentlicht.

Ausgefertigt aufgrund des Fakultatsratsbeschlusses der Fakultat Erziehungswissenschaften vom
18. August 2010 und der Genehmigung des Rektorats vom 3. November 2015.

Dresden, den 8. Juni 2019

Der Rektor
der Technischen Universitat Dresden

Prof. Dr. Ing. habil. DEng/Auckland Hans Muller-Steinhagen



Anlage 1:

Modulbeschreibungen

Modulnummer

Modulname Verantwortlicher Dozent

MA-SP1-MO01 Grundlagen in Didaktik der Professur fur Sozialpadagogik
Sozialpadagogik einschliel3lich ihrer Didaktik
Inhalte und Inhalte des Moduls sind Beobachtung und Beobachtungsmethoden, die

Qualifikationsziele

Planung und Gestaltung von Lern-Lehr-Arrangements im facher- und
lernfeldorientierten  Unterricht und die Diskussion  aktueller
berufsfelddidaktischer Fragen. Die Studierenden haben nach Abschluss
dieses Moduls die Fahigkeit, Klassen, einzelne Schiler und sich selbst zu
beobachten und diese Ergebnisse zu reflektieren, um Lehr- und
Lernmethoden gezielt einsetzen zu konnen. Des Weiteren kénnen
fachliche Inhalte handlungsbasiert und verknupft im lernfeldorientierten
Unterricht vermittelt werden. Unterrichtskonzepte zu modellieren und zu
reflektieren gehort neben der Evaluation von Schilerleistungen und
Eigenleistungen zu den zentralen Qualifikationszielen in diesem Modul.

Lehr- und Das Modul umfasst Vorlesungen, Seminare, Ubungen und Tutorien im
Lernformen Umfang von 6 SWS.
Voraussetzungen Keine.

fiir die Teilnahme

Verwendbarkeit

Das Modul ist ein Pflichtmodul im konsekutiven Master-Studiengang
Hbéheres Lehramt an berufsbildenden Schulen. Die erworbenen
Kompetenzen schaffen die Voraussetzungen flur die Schulpraktischen
Studien in Form des Blockpraktikums (Block B) im Modul MA-SP-M02.
Gleichzeitig wird die notwendige Grundlage fur die Erstellung der
Master-Arbeit und fur ein Promotionsvorhaben gelegt.

Voraussetzungen
fur die Vergabe von
Leistungspunkten

Die Leistungspunkte werden vergeben, wenn die Modulprifung
bestanden ist. Die Modulprifung besteht aus einem benoteten Referat
und einer benoteten mundlichen Prifungsleistung im Umfang von 30
Minuten. Beide Prifungsleistungen missen mindestens mit der Note 4,0
bewertet worden sein.

Leistungspunkte
und Noten

Durch das Modul kénnen 10 Leistungspunkte erworben werden. Die
Modulnote ergibt sich aus dem (ungewichteten) arithmetischen Mittel
der Noten der einzelnen Prifungsleistungen.

Haufigkeit des
Moduls

Das Modul wird jedes Studienjahr, beginnend im Wintersemester,
angeboten.

Arbeitsaufwand

Der Arbeitsaufwand der Studierenden betragt insgesamt 300 Stunden,
die sich aus der Zeit fir Lehrveranstaltungen, Vor- und Nachbereitung,
Prifungsvorbereitung, Prifungsleistung und das Selbststudium ergeben.

Dauer des Moduls

Das Modul umfasst zwei Semester.




Modulnummer

Modulname Verantwortlicher Dozent

MA-SP1-M02 Blockpraktikum B Professur fur Sozialpadagogik
einschlief3lich ihrer Didaktik
Inhalte und Inhalte des Moduls sind Vorbereitungen von Hospitationen, eigenem

Qualifikationsziele

Unterricht, Erkundungen zu Schulstruktur, -gestaltung, -problemen und
deren  Auswertung, Einblick in grundlegende schulrechtliche
Bestimmungen, Optimierung von konkreten Lehr-Lern-Prozessen. Die
Studierenden kénnen die erworbenen fachlichen,
entwicklungspsychologischen, pdadagogischen wund fachdidaktischen
Kenntnisse anwenden. Sie sind in der Lage, selbststandig groRere
Unterrichtseinheiten zu planen, durchzufihren und auszuwerten. In
einem Zeitraum von zusammenhangend mindestens 4 Wochen
bewdltigen sie aktiv den konkreten beruflichen Schulalltag. Sie
Ubernehmen eigenverantwortlich die Planung und Durchfihrung von
Unterricht und stellen sich der Auswertung durch die ihnen
zugeordneten Mentoren. Aus der Reflexion ihres Unterrichts kénnen sie
eigenstandig  Veranderungsmoglichkeiten entwickeln und deren
Umsetzbarkeit prafen.

Lehr- und Das Modul umfasst das Blockpraktikum von 4 Wochen in einer
Lernformen berufsbildenden Schule sowie das Selbststudium.
Voraussetzungen Voraussetzungen sind Kompetenzen, die im Modul MA-SP1-MO01

fiir die Teilnahme

erworben wurden.

Verwendbarkeit

Das Modul ist ein Pflichtmodul im konsekutiven Master-Studiengang
Hoheres Lehramt an berufsbildenden Schulen.

Voraussetzungen
fur die Vergabe von
Leistungspunkten

Die Leistungspunkte werden erworben, wenn die Modulprifung
bestanden ist. Die Modulprifung besteht aus einem benoteten Bericht
zum Praktikum im Umfang von 40 Stunden.

Leistungspunkte
und Noten

Durch das Modul kdénnen 5 Leistungspunkte erworben werden. Die
Modulnote entspricht der Note der Prifungsleistung. Weitere
Bestehensvoraussetzung gem. 8 14 Absatz 1 Satz 2 der Prifungsordnung
ist der Nachweis der absolvierten Schulpraktischen Studien in Form des
Blockpraktikums.

Haufigkeit des
Moduls

Das Modul wird jedes Semester angeboten.

Arbeitsaufwand

Der Arbeitsaufwand der Studierenden betragt insgesamt 150 Stunden.
Davon entfallen 90 Stunden auf das Selbststudium inklusive der
Prafungsvorbereitung und 60 Stunden auf die Prasenz.

Dauer des Moduls

Das Modul umfasst vier Wochen.




Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent
MA-SP1-M03 Bildungsprozesse im Lebenslauf N. N.
Inhalte und Inhalte des Moduls sind Bildungsprozesse in sozialpadagogischen

Qualifikationsziele

Arbeitsfeldern zu erkennen, zu analysieren, selbst gestalten und
reflektieren zu kénnen. Studierende sind nach Abschluss des Moduls in
der Lage, die Komplexitat von Prozessen der Bildung zu erkennen und
Bildungsangebote in sozialpadagogischen Einrichtungen
(Kindertageseinrichtungen, Angebote der offenen Kinder- und
Jugendarbeit, der Jugend- und Jugendberufshilfe, Aus- und Weiterbildung)
zu konzipieren und fachlich zu betreuen. Des Weiteren sind die
Studierenden qualifiziert, unterschiedliche Formen und Methoden des
Lernens (z. B. soziales Lernen in Gruppen, selbstgesteuertes Lernen in
Aus- und Weiterbildung, E-Learning usw.) in diesen Arbeitsfeldern
anzuwenden und zu reflektieren.

Lehr- und Das Modul umfasst Vorlesungen, Seminare, Tutorien und/oder Praktika
Lernformen im Umfang von 6 SWS.
Voraussetzungen Keine.

fiir die Teilnahme

Verwendbarkeit

Das Modul ist ein Pflichtmodul mit wahlobligatorischen Anteilen im
konsekutiven Master-Studiengang Hoheres Lehramt an berufsbildenden
Schulen.

Voraussetzungen
fur die Vergabe von
Leistungspunkten

Die Leistungspunkte werden vergeben, wenn die Modulprifung
bestanden ist. Die Modulprufung besteht aus einem Referat oder einer
sonstigen Prifungsleistung und einer Klausurarbeit im Umfang von
90 Minuten oder einer schriftlichen Arbeit. Beide Prifungsleistungen
mussen mindestens mit der Note 4,0 bewertet worden sein.

Leistungspunkte
und Noten

Durch das Modul kénnen 10 Leistungspunkte erworben werden. Die
Modulnote ergibt sich aus dem (ungewichteten) arithmetischen Mittel
der Noten der einzelnen Prufungsleistungen.

Haufigkeit des
Moduls

Das Modul wird jedes Studienjahr, beginnend im Sommersemester,
angeboten.

Arbeitsaufwand

Der Arbeitsaufwand der Studierenden betrdgt 300 Stunden, die sich aus
der Zeit fur Lehrveranstaltungen, Vor- und Nachbereitung,
Prufungsvorbereitung, Prifungsleistung und das Selbststudium ergeben.

Dauer des Moduls

Das Modul umfasst zwei Semester.




Modulnummer

Modulname Verantwortlicher Dozent

MA-SP1-M04 Didaktik der Sozialpadagogik - Professur fur Sozialpadagogik
Vertiefung einschlieBlich ihrer Didaktik
Inhalte und Inhalt des Moduls ist die konkrete unterrichtliche Ausgestaltung von

Qualifikationsziele

Lehr- und Lernprozessen. Anknupfend an die Qualifikationsziele des
Moduls Didaktik der Sozialpadagogik | - MA-SP-MO01 soll das didaktisch-
methodische Vorbereiten im Vordergrund stehen. Anhand konkreter
Themen wird das Erstellen von Portfolien, die Materialselektion in Bezug
auf Thema und Konstellation der Klasse gelernt. Ziel ist es, selbststandig
Lernfeld- und Stundenkonzepte zu entwickeln und umzusetzen.

Lehr- und Das Modul umfasst ein Seminar mit Workshopcharakter im Umfang von
Lernformen 2 SWS.
Voraussetzungen Kompetenzen wie sie im Modul MA-SP-M02 erworben werden.

fiir die Teilnahme

Verwendbarkeit

Das Modul ist ein Pflichtmodul im konsekutiven Master-Studiengang
Hoheres Lehramt an berufsbildenden Schulen.

Voraussetzungen
fur die Vergabe von
Leistungspunkten

Die Leistungspunkte werden vergeben, wenn die Modulprifung
bestanden ist. Die Modulprifung besteht aus einer Prasentation und
einem Unterrichtsentwurf.

Leistungspunkte
und Noten

Durch das Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. Die Modulnote
ergibt sich aus dem (ungewichteten) arithmetischen Mittel der Noten der
einzelnen Prifungsleistungen.

Haufigkeit des
Moduls

Das Modul wird jedes Studienjahr, beginnend im Sommersemester,
angeboten.

Arbeitsaufwand

Der Arbeitsaufwand der Studierenden betrdgt 150 Stunden, die sich aus
der Zeit fur Lehrveranstaltungen, Vor- und Nachbereitung,
Prufungsvorbereitung, Prifungsleistung und das Selbststudium ergeben.

Dauer des Moduls

Das Modul umfasst ein Semester.
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Modulnummer Modulname Verantwortlicher Dozent
MA-SP1-MO05 Sozialpadagogisches Projekt N. N.
Inhalte und Inhalte des Profilmoduls sind das eigenstandige Recherchieren,

Qualifikationsziele

Konzipieren und Planen eines sozialpadagogischen Projekts. Studierende
sind nach Abschluss des Moduls in der Lage, sich selbststandig mit
theoretischen Grundlagen auseinanderzusetzen und diese in einem
Projekt angewandt auf die Praxis zu Ubertragen. Zusatzlich erwerben
Studierende Kompetenzen im vertieften wissenschaftlichen Arbeiten und
in der Vorbereitung auf Projektarbeit in Unterrichtssituationen.

Lehrformen Das Modul umfasst ein Seminar, ein begleitendes Tutorium,
Selbststudium, das Erstellen eines Portfolios zum gewahlten Thema, den
Projektentwurf und die Prasentation.

Voraussetzungen Keine.

far die Teilnahme

Verwendbarkeit Das Modul ist ein zur Beruflichen Fachrichtung Sozialpadagogik

zugehoriges  Wahlpflichtmodul des Profilbereichs des Master-

Studiengangs Hoheres Lehramt an berufsbildenden Schulen.

Voraussetzungen
fur die Vergabe von
Leistungspunkten

Die Leistungspunkte werden vergeben, wenn die Modulprifung
bestanden ist. Die Modulprifung besteht aus der erfolgreichen
Prasentation des Projektes.

Leistungspunkte
und Noten

Durch das Modul kénnen 5 Leistungspunkte erworben werden. Die
Modulprifung wird entsprechend der Bewertung der Prifungsleistung
mit ,bestanden” oder ,nicht bestanden” bewertet.

Haufigkeit des
Moduls

Das Modul wird jedes Studienjahr, beginnend im Wintersemester,
angeboten.

Arbeitsaufwand

Der Arbeitsaufwand der Studierenden betragt 150 Stunden, die sich aus
dem  Selbststudium, der Vor- und Nachbereitung,  der
Prufungsvorbereitung und der Prufungsleistung ergeben.

Dauer des Moduls

Das Modul umfasst ein Semester.
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Anlage 2:
Studienablaufplan

mit Art und Umfang der Lehrveranstaltungen in SWS und zu erbringenden Leistungen, deren Umfang, Art und Ausgestaltung den

Modulbeschreibungen zu entnehmen sind

Modul-Nr. Modulname 1. Semester 2. Semester 3. Semester | 4.Semester LP
SIT SIT SIT S/T
MA-SP1-MO01 Didaktik der Sozialpadagogik | 3/0 10
2 PL
MA-SP1-M02 Blockpraktikum in der BFR Praktikum 5
Sozialpadagogik (4 Wochen)
PL
MA-SP1-M03 Bildungsprozesse im Lebenslauf Lehrveranstaltungen im 10
Umfang von 6 SWS
2 PL
MA-SP1-M04 Didaktik der Sozialpadagogik Il 1/0 5
2 PL
LP Module MA-SP1 7 8 10 5 30
LP Module studiertes Fach 13 12 5 5 35
LP Module Berufspéadagogik/Psychologie 10 10 10 30
MA-SP1-MO05 Sozialpadagogisches Projekt 11 5
(Profilmodul)* PL
Master-Arbeit 20 20
LP Studiengang gesamt 30 30 30 30 120
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Legende des Studienablaufplans

LP  Leistungspunkte - in Klammern () anteilige Zuordnung entsprechend des Arbeitsaufwandes auf einzelne Semester

S Seminar

T Tutorium

PL  Prufungsleistung

¥ Das Profilmodul von 5 Leistungspunkten kann von den Studierenden entweder in der Beruflichen Fachrichtung oder im studierten Fach gewahlt

werden. Es ist eines zu wahlen.
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	Modulnummer
	Modulname
	Das Modul umfasst Vorlesungen, Seminare, Tutorien und/oder Praktika im Umfang von 6 SWS.


	Modulnummer
	Modulname
	Das Modul umfasst ein Seminar mit Workshopcharakter im Umfang von 2 SWS.


	Modulnummer
	Modulname
	Das Modul umfasst ein Seminar, ein begleitendes Tutorium, Selbststudium, das Erstellen eines Portfolios zum gewählten Thema, den Projektentwurf und die Präsentation.



